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1. Teil 

Einleitung 

I. Entwicklung der Rechtslage hinsichtlich der Behandlung 
der Sozialplanregelungen des § 112 BetrVG 72 im Konkurs 

Die Regelungen des BetrVG 72 über So�ialplan und Interessenausgleich in 
den§§ lllff. enthalten keinen Hinweis über ihre Anwendbarkeit bei Insol
venz des Arbeitgebers1. Dieser Umstand hatte in der zurückliegenden Zeit 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge. Das überwiegende Schrifttum 
sprach sich dafür aus, die§§ lllff. BetrVG 72 auch im Konkurs des Arbeit
gebers Anwendung finden zu lassen2. 

Das BAG hatte schon früh in Anknüpfung an die Rechtsprechung zum 
alten Betriebsverfassungsgesetz die Geltung der§§ lllff. auch in diesem 
Fall bejaht3• Mit Beschluß vom 13. Dezember 1978 trat der Große Senat des 
BAG dieser Auffassung bei und entschied darüber hinaus, daß Ansprüche 
aus einem SozialplaI). nach § 112 BetrVG 72 oder auf Nachteilsausgleich 
gern. § 113 III i. V.m. § 113 I BetrVG 72 im Konkurs des Arbeitgebers Kon
kursforderungen mit einem Vorrecht vor den Forderungen des § 61 I 
Nr. 1 KO, also in einer durch richterliche Rechtsfortbildung neu geschaffe
nen Konkursrangklasse „O" seien4• 

Das Bundesverfassungsgericht erklärte durch Beschluß vom 19. Oktober 
1983 die Rechtsfortbildung des BAG für verfassungswidrig, da sie mit dem 
rechtsstaatlichen Grundsatz des Art. 20 III GG nicht im Einklang stehe5• 

Die übrigen Elemente der Entscheidung des BAG von 1978 wurden nicht 
beanstandet. 

1 Vgl. BAGE 31, S. 176 ff . = AP Nr. 6 zu § 112 BetrVG. 
2 Dietz / Richardi, § 112, Rdnr. 92; GK / Fabricius, § 111, Rdnr. 59; Fitting/ Auf

farth /Kaiser/ Heither, SozplKonkG, § 1 Rdnr. 7, 8; Kammann / Hess / Schlochauer, 
§ 112, Rdnr. 74; Galperin / Löwisch, § 112, Rdnr. 72; Richardi, Sozialplan, S. 40ff.; 
ders., DB 1976, Beil. 6, S. 3f.; ders., RdA 1979, S. 163; Domdorf, Sozialplan im Kon
kurs, S. 25ff.; Gamillscheg, FS für Bosch, S. 217; Brill, AR/ Blattei, Konkurs IV, b II; 
Uhlenbruck, KTS 1973, S. 89f.; ders., BB 1973, S. 1362; Heinze, DB 1974, S. 1814; 
ders., NJW 1980, S. 147f.; Weitnauer, ZfA 1977, S. 130f.; Weller, BB 1977, S. 599. 

3 BAGE 26, S. 257, vgl. bereits BAGE 23, S. 62 zum alten Recht. 
4 BAGE 31, S. 176ff. = AP Nr. 6 zu§ 112 BetrVG 72; ebenso LAG Hamm, AP Nr. 1 

zu § 112 BetrVG 72. 
5 BVerfGE 65, S. 182 = ZIP 1984, S. 78 = BB 84, S. 141. 
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Im Anschluß an die Entscheidung des BVerfG zog das BAG die Konse
quenz und entschied, daß Ansprüche aus einem Sozialplan nach dem bis 
dato geltenden Recht lediglich als einfache Konkursforderungen i. S. d. 
§ 61 I Nr. 6 KO zu behandeln seien6 • 

Diese Entscheidungen lösten erhebliche öffentliche Diskussionen aus, die 
sich vor allem an dem Umstand entzündeten, daß der sozialen Bedeutung 
der Sozialplanansprüche bei einer Quote von 3 %, die erwiesenermaßen auf 
einfache Konkursforderungen entfällt, nur ungenügend Rechnung getragen 
werden könne7• 

Eine gesetzliche Regelung der Problematik war unausweichlich geworden 
und kam in Form des SozplG von 1985 8 , ergänzt durch einige im BeschfG 
1985 enthaltene Vorschriften, zustande. 

II. Grobe Übersicht über die im BeschfG 85 und 
SozplG 85 enthaltenen Regelungen 

a) BeschfG 85 

Neben anderen Bestimmungen, wie etwa solchen, die die rechtliche Zuläs
sigkeit von befristeten Arbeitsverträgen betreffen, finden sich im BeschfG 
85 Vorschriften, die das Recht des Sozialplans in einigen Bereichen novellie
ren9. So ist§ 112 BetrVG 72 um den Abs. V erweitert worden, der bestimmte 
Richtlinien enthält, die die Einigungsstelle bei ihrer Ermessensentscheidung 
im Einigungsstellenverfahren zu beachten hat. Der neu geschaffene § 112 a 
BetrVG 72 schließt die Anwendbarkeit des § 1121V, V BetrVG 72 aus, befreit 
also von der Sozialplanpflichtigkeit, wenn es sich bei den entsprechenden 
Betriebsänderungen um bloße Massenentlassungen unterhalb einer vom 
Gesetz normierten Grenze handelt oder wenn der von einer Änderung i. S. d. 
§§ 112ff. BetrVG 72 betroffene Betrieb einem Unternehmen angehört, das 
vor weniger als vier Jahren gegründet wurde. 

b) SozplG 85 

Das SozplG 85 stellt die Behandlung von Sozialplänen und der aus ihnen 
erwachsenen Ansprüche im Konkurs des Arbeitgebers erstmals auf eine 
gesetzliche Grundlage. Von ihm werden Sozialpläne erfaßt, die frühestens 
drei Monate vor dem Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens verein-

6 Urteil vom 30.4.1984, BB 84, S. 1616. 
7 Vgl. Fitting/ Auffarth / Kaiser, Betriebsänderung, Sozialplan und Konkurs, § 1 

SozplKonkG, Rdnr. 1, 2. 
a BGBL I, S. 369. 
9 BGBL I, S. 710. 
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hart worden sind. Diesen Plänen werden durch das SozplG 85 absolute bzw. 
relative Schranken gesetzt. Schließlich wird durch das neue Gesetz die bis
her strittige Frage der Einordnung der Sozialplanansprüche im Konkurs 
entschieden. Einige Übergangsregelungen betreffen Sozialpläne, die zur 
Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes anhängig sind oder waren. 

Das SozplG 85 ist in der Form eines Zeitgesetzes verabschiedet worden 
und tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1988 (zunächst) außer Kraft, § 8 
SozplG 859•.  

m. Der gegenwärtige Stand der Insolvenzen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Ein Blick in die Insolvenzstatistik läßt die Miene des Betrachters verdü
stern, da festgestellt werden muß, daß die Zahl der Insolvenzverfahren in 
den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist. So wurden im Jahre 1983 ins
gesamt 11 845, 1984 16 670 und im Jahre 1985 18 876 Unternehmensinsol
venzen registriert. Auch im Jahre 1986 lag die Zahl der lnsolvenzen 
immerhin noch bei 18 842 Fällen10• 

Durch den drastisch deutlich werdenden Funktionsverlust des Konkurses, 
der sich darin zeigt, daß in den meisten Insolvenzverfahren sämtliche Kon
kursgläubiger leer ausgehen (diejenigen, die dies nicht tun, erhielten als ein
fache Konkursgläubiger 1981 für eine Forderung über 100,- DM durch
schnittlich 3 ,40 DM1 1) ,  wird der Ruf nach einer Gesamtreform des Insol
venzrechtes zunehmend lauter12 . 

Inwiefern durch das SozplG 85 bestehenden Reformideen vorgegriffen 
wurde, soll u. a. nachfolgend Gegenstand der vorliegenden Untersuchung 
sein. 

9• Durch Änderungsgesetz vom 20 .  12 .  1988 wurde die Geltung des SozplG 85 mitt-
lerweile um 1 Jahr verlängert, BGBL I, S. 2450.  

10 s. ZIP 1986, S.  267 f. ;  ZIP aktuell 1985 ,  Nr. 024;  ZIP 1987,  S. 269 .  
1 1 Die Zahlen wurden Jauernig, S. 163 ,  entnommen. 
12 Zur „Krise des Insolvenzrechts" vgl. etwa Berges, BB 1976 ,  S. 387 ff. ; Kilger, 

KTS 1975 ,  S. 1 1 2 ff. ; ders., BB 1975 ,  S. 1445 ff. ; Uhlenbruck, NJW 1975 ,  S. 898ff. 




